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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Stadtrat 26.11.2014 öffentlich Entscheidung 

Jugendhilfeausschuss 04.12.2014 nicht öffentlich Vorberatung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

 

Der Oberbürgermeister wird gemäß § 22 (3) ThürKO beauftragt, umfassend über den bisherigen 

Stand der Umsetzung sämtlicher Beschlüsse sowohl aus dem Jugendhilfeausschuss, als auch aus 

dem Stadtrat zum Erhalt der Kita „Villa 3-Käse-Hoch“ (Übergangslösung) zu berichten. 

 

 

 

 

25.11.2014, gez. i. A. Bergmann   

Datum, Unterschrift 

 

25.11.2014, gez. Stassny   

Datum, Unterschrift 

  

 

Fraktion CDU 

Fraktion Freie Wähler/FDP/Piraten 

    

Titel der Drucksache: 

Bericht zu allen Stadtrats- und 

Ausschussbeschlüssen zur Villa 3-Käse-Hoch 

 

Drucksache 2406/14 
 

Stadtrat 

Entscheidungsvorlage 

 

öffentlich 
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Nachhaltigkeitscontrolling  Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling  Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen  Nein  Ja → Nutzen/Einsparung  Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt  Nein  Ja Gesamtkosten  EUR 

   ↓ 
 

 2014 2015 2016 2017 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

  Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

Fristwahrung 

 Ja X Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

Sachverhalt 

 

Laut § 22 Abs. 3 ThürKO beschließt der Gemeinderat über die Aufgaben des eigenen 

Wirkungskreises der Gemeinde, soweit er nicht die Beschlussfassung einem beschließenden 

Ausschuss übertragen hat (§26 Abs.1) oder der Bürgermeister zuständig ist. Der Gemeinderat 

überwacht die Ausführung seiner Beschlüsse. Über den Vollzug der Beschlüsse hat der 

Bürgermeister dem Gemeinderat und den Ausschüssen regelmäßig zu berichten. Der Gemeinderat 

hat das Recht und auf Verlangen eines Viertels seiner Mitglieder die Pflicht, vom Bürgermeister in 

diesen Angelegenheiten Auskunft zu fordern und Akteneinsicht durch von ihm damit beauftragte 

Ausschüsse oder bestimmte Gemeinderatsmitglieder zu nehmen. 

 

Die Notwendigkeit des Erhaltes der Villa „3-Käse-Hoch“ im Sinne einer Übergangslösung wurde 

mehrfach vom Jugendhilfeausschuss und vom Stadtrat diskutiert und bestätigt. Folgende 

Beschlüsse wurden durch den Oberbürgermeister bisher zum Erhalt der Kita „Villa 3-Käse-Hoch“ 

gemäß § 29 (1) ThürKO noch nicht umgesetzt, um eine Übergangslösung ab August 2015 bis 2018 

zu ermöglichen. 

 

18.12.2013 DS 1233/13 Mittel- bzw. langfristige Bedarfsermittlung und Programm zur 

Erhaltung und dem Ausbau von Betreuungsangeboten innerhalb der Stadt Erfurt 
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(Stadtrat) 

 

06.02.2014 DS 0280/14 Gute Übergänge für die Kinder in der "Villa 3 Käse hoch" schaffen (JHA) 

 

21.05.2014 DS 1017/14 Interfraktioneller Antrag zur DS 882/14 – Investitionsprogramm für                

                               Erfurter Kindertageseinrichtungen 2015-2018 (Stadtrat)  
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